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Zweites Blatt.
Soitselrung der amtlichen vekanntmachungrn au» dem ersten Blatt.

Nachtrag
Nr. W. II. 1800 0. 17. K. R. A.

zu der VMMmchW über Höchstpreise für MmpWmstosfe md Ba«mollgespi«ste
Di Nr. WII. 1800/2. 16.K.R.1

Vom 25 . Juli 1917.
, Die nachstehende Bekanntmachung wird auf
Mund des" Gesetzes über dm Belagerungszustand
vom 4. Juni 1851 in Verbindung mit dem Gesetz
vom 11. Dezember 1915 (Rcichs - Geseybl . © . 813 ),
■n Bayern auf Grund der Allerhöchsten Verord¬
nung vom 31. Juli 1914, den Uebergang der
vollziehende» Gewalt auf die Militärbehörden be-
irefjend, ferner des Gesetzes, betreffend Höchst¬
preise, vom 4. August 1914 lNeichs-Gesetzbl. ©.

BP) in der Fassung vom 17. Dezember 1914
(Reichs-Gesetzbl. S . 516) in Verbindung mit de»

^Bekanntmachungen über die Aenderung dieses Ge¬
ister vom 21. Januar 1915, 23. September

M5 . 23. März 191« «nd 22. Marz 1917
-ichs-Gesetzbl. 1915 S . 25 und (»03, 1916
183, 1917 S. 253) zur allgemeinen Kcnut-
gebracht mit dem Bemerken, daß Zuwider-

vlungen gemäß den in der Anmerkung*) ab-
. Mit Gefängnis bis zu einem Jahr und mit
dstrase bis zu zehntausend Mark oder mit
r dieser Strafen wird bestraft:

^ wer die festgesetzten Höchstpreise überschreitet;
ejnen anderen zum Abschluß eines Vep

tsages ausfordert, durch den die Höchstpreise
überschritten werden, oder sich zu einem solchen

^ «ertrage erbietet:
»er einen Gegenstand, der von einer Aus.
wrderung(F 2, 3 des Gesetzes, betreffend Höchst-
®ce,fe) betroffen 7st, Heiseiteschafst, beschädigt oder
«erstört;
»er der Aufforderung der ziiständigen Behörde

- Verkauf von Gegenständen, für die Höchst
festgesetzt sind, nicht nachkomml;

'°̂ ^Vo>räte an Gegenständen, für die Höchst
»keist festgesetzt sind, den zuständigen Beamten
gegenüber verheimlicyl;

' ^ . den nach 8 5 des Gesetzes, betreffend
»voaptpreste. eriasenen AuMhrungsbestimmun-
K" inwiderhandelt.

*} vorsätzlichen Zuwiderhandlungen gegen
i ‘\ *n  1 oder 2 ist die Geldstrafe mindestens
o Dopnelte des Betruges zu bemessen, um
.Mv Höchstpreis überschritten worden stk oder

Lm, .' Fallen der Nummer 2 überschritten werben
^vsvsteigl der Minhestbetrag zehntausend

| ?' ’o ist ans ihn zu erkennen. Im Falle miss
iW" Umstände kann die Geldstrafe bis auf die

E-  des Mindestbetrages ermäßigt werden.
Zuwiderhandlungengegen Rümmer 1 und 2

-Hieben der Strafe angeordnet werden, daß
X . ,vriejlung auf Kosten des Schuldigen öfsent-

tzumachen ist; auch kann neben Ge-
"u»itrase auf Verlust der bürgerlichen

Ŵ " rechte  erkannt werden.
- hji" -der Strafe kann auf Einziehung der

»irande. auf die sich die strafbare Handlung
»»„Erkannt werden, ohne Unterschied, pb sie

’*«ter gelten oder nicht.

gedruckten Bestimmungen bestraft Iverden, sofern
nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere
Strafen angedroht sind. Auch kann der Betrieb
des Handelsgewcrbes gemäß der Bekanntmachung
zur Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom
Handel vom 23. September 1915 Meichs-Gesetz-
blatt S . 603) untersagt werden.

Artikel l.
,§ 4 Abs. 1 der BekanntmachungW. II. 1800/2.

.16. K. R- A. erhält folgende Fassung:
Die Baumwollgarnhöchstpreiseverstehen sich ab

Fabrik oder Lagerstelle. Bei Zahlung binnen
30 Tagen tritt ein Kasscnabzu» von 2 v. H., bei
Vorausbezahlung ein Kasfenabzng voll 2Vs v. H.
ein.

Artikel II.
Hinter 8 4 » wird folgender § 4 b neu ein¬

geschaltet;
Für sämtliche rohen einfachen Banmwollgame

auf Kops, die auf Grund von »ach dem 24.
Januar 1917 ausgestellten Spiiinerlanbiiisschei-
nen gesponnen find, erhöhen sich die nach 88 1
und 4 2 crrcchneten Garnhöchstpreise NM 20 v. H.

Für diejenigen Garne, die nach Inkrafttreten
dieser Bekanntmachung gezwirnt werden, erhöhen
sich die in Preistafel 2 Ziffer VI festgesetzten
Zwirnzuschlägeum 40. v. H.

Bruchteile von Pf . sind bis zu 0,49 Pf. nach
unten, von 0,50 Pf . an nach oben abzurnuden.

Beispiel:
l . Ter Höchstpreis für I a ostindisch Zweizylinder¬

garn Nr . 8/2 englisch auf Kreuzspulen, ge-
'oleicht, das auf Grund eines nach oem 24.
Januar 1917 ausgestellten Spinnerlauhnisschci-
»es gesponnen ist und jetzt gezwirnt wird, be¬
rechnet sich wie folgt:

8/l Ziveizhdndeibaumivollgarn (Prüriasel2III ) — 347 Pf
20 v. H. iDon 337 Pf .) Zuschlag gemäß 8 4b

Abs. . . — — 67 Pf.
Zwirnlohn (Pr istas l 2 VI ) . . . . 48Pf.
40 v H. (48 Pf .) Zuschlag g maß § 4b

«bl . 19 Pf
67 PI . =s 67 Pf.

Blüchzuschlaz:
Gewichtsverlust 7 v H. (von 4 »I Pf .) — 33
Bleichlohn . . — 20

53 — 53 Pf.

16/1 Dreiztzlinderabsallgarn, roh. auf Kops
Preirias l 2 V 8) . .

40 b. H Zuschlag von 325 Pfz . gemäßst
Zlffer l . - - •

20 v. H. Zuschlag von 455 Pf . g mäß 8 4b
3 v H Zuschlag von 546 Pf . für Aufmach¬

ung in Bündeln (Preistaf l 2 VIII)

325 Pf.

1?0 Pf.
01 Pf.

16 Pf.

Höchstpr» i  524 Pf.
2. Der Höchstpreis für 16/1 Dreizylinderalbsall-

garn, roh, in Bündeln, das auf Grund eines
nach dem 24. Januar ausgestellten Spinner-
laubnisscheines gesponnen wurde, berechnet sich
wie folgt. :

Höchstpreis 562 Pf.
Artikel Hl.

I » Preistafel 2 wird Abs. 2 der Ziffer I B
sowie Abs. 2 Satz 2 der Ziffern It , »uv Hl folgen¬
dermaßen geändert:

Für Garne, die Wolle, Nesselfaser, Seide odkr
Kunstseide enthalten, darf ein angemessener .&*.
schlag berechnet werden, der dem Prozentsatz VA»
Gehalts an diesen Spinnstoffen entspricht- ,
- In Preistafel 2 wird unter V am Schluss»

folgender Absatz eingesügt:
Für Garne, die Wolle, Nesselfaser. Seide uv»

Kunstseide enthalten, darf ein angemessener ZM
schlag berechnet iverden, der dein Prozentsatz dM
Gebalts an diesen Spinnstoffen entspricht.

Artikel IV.
In Preistafel 2 »vird zwischen Zister V lM

VI folgende Ziffer V A eingeschaltet:

VA. Trikotgarne,  welche nach dem SO>
stein der Vigogne- und Zwcizhlinderspinnerei aA
Baumwolle, Linters, Abfällen oder KniistbainA-
wolle gesponnen sind, und z>var a>lf Gvuni vM
Spinnerlaubnisschelnen, die nach dem 24. IM
n u a r 1917 ausgestellt sind und a n s d r ü ckl i A,
aus dieHerstellnng von TrtkptgarnstA
lauten:  .

Grundpreis ohne Rücksicht aus das Mischung!^
Verhältnis der im Garn enthaltenen Bauchivot-
ipinnstoffe: ;

Nr. 10 metrisch.. . . . . #26 Pf.
Abweichende metrische Nummern nach folgend»

Abstufung: _ !
6 7 8/8«/. 9 10 11 12

-5 - 4 - 3 —2 ‘ — + Ö -f 12
13 14 15 16

+ 18 -J- 24 30 Z- 30
Für Garne, die Wolle, Nesselfaser, Seide od«

Kunstseide enthalten, darf ein angemessener Zv
schlag berechnet werden, der dem Prozentsatz dM
Gehalts an diesen Spinnstoffen entspricht. «



Artikel V.
Diese . Bekanntmachung tritt am 25 . Juli 1917

in Kraft.

Frankfurt a. M ., den 2 ££ Juli 1917.
-ZtellvI Gencmlkoinniando des 18 . Armeekorps.

Biainz , den 25 Juli 1917.
Das Gouvernement ver Festung Rkainz.

Ssuvrrnement 6er Geltung Nlainr.
Mil .. P »l. Ar. 48903/1 8688 .

YMMMchW.
ftm der Gefahr entgegenzutreteu , daß durch

Unachtsamkeit beim Feueranmachen und Rauchen
Brände entstehen , durch welche Kriegsmaterial ver
nichtei und die Befriedigung der Heeresbedürsnisse
gestört wird , bestimme ich hiermit im Interesse
der öffentlichen Sicherheit für den Befehlsbereich
der Festung Mainz auf Grund des 8 9 b des Ge¬
setzes über den Belagerungszustand vom 4 . Juni
1851 in der Fassung des Reichsgesetzes vom 15.
Dezember 1915:

I.
Das Rauchen , Feuer, »acheu und Mitbringen von

Feuerzeug — insoweit es zum Betrieb nicht un¬
bedingt erforderlich ist — ist verboten
1. aus dem gesäumten , umKunten oder sonst a v -

gegrenzten Gelände aller Feiierwerkslavvra-
torien , Sprengstofsabriken und Munitionsfüll¬
stellen , einschließlich der staatlichen Institute:
ausgenommen sind die besonders abgegrenzten
Verwaltungsgebäude , und zwar bei staatlichen
Instituten unbedingt , bei privaten Unterneh¬
mungen , soweit die Ortspolizeibehürdc es zu
läßt:

8. in allen Betriebs- und Lagerräumen, ein¬
schließlich der Treppenhäuser , Aufzüge , Flure,
Gänge usw ., in denen Pulver und andere
Sprengstoffe , sowie Munition und Munitions-
teile hergestcllt , verarbeitet , gelagert oder be
fördert werden:

ff, in allen Werkstätten und Lagerräumen, in
denen leich , entzündbare Gegenstände , wie Holz,
Papier , Baumwolle , Lack, Spiritus , Petroleum,
Oel usw . hergestellt , gelagert oder verarbeitet
werden

II.
Weitergebende Verbote in Polizeivervrd » nagen

oder in Arbeitsordnungen tverden durch dieses
Verbot nicht berührt.

■ Die Direktoren der staatlichen ^ Institute und
Depots ' sind befugt , für den Bereich des Depots
Ausnahmen von dem vorstehenden Verbot zuzn-
lgssen : dieselbe Befugnis ' steht den Drtspolizei-
behörden für die in ihrem Bezirk gelegener,

Fabriken , Betriebs - und Lagerräutne zu. ^ Die
Befreiung von dem Verbot ist a » Ort und Stelle
deutlich kenntlich zu machen.

. ' . ' i Hl
Diese Bekanntmachung ist in allen zu I . ge¬

nannten Stellen in deutlich lesbarer und in die
Augen fallender Weise anznschlage ». Ebenso sind
sK allen Räumen , für welche dieses Gebot gilt,
Schilder mit der Aufschrift „ Rauchen bei Strafe
verboten " anznbnngen . Diese Anschläge sind wäh¬
rend der ganzen Dauer des Kriegszustandes zu
unterhalten und erforderlichenfalls zu erneuern.

E IV.

/Zuwiderhandlungen iverden mit Gefängnis bis
einem Jahre und beim Vorliegen mildern¬

der Umstände mit Hast oder mit Geldstrafe bis
[u 1500 Mk . bestraft.

V.

I Diese Bekanntmachung tritt sofort in Kraft.
Die Verordnung vom 23 . Juni 1916 — Äbtlg.
M .-P , Nr , 29 076/10 663 — , betreffend Rauchver¬
bot in Sprengstoff -Fabriken , wird aufgehoben , j

M « inz , den 4. Juli 1917,
Der Gouverneur der Festung Mainz.

,83a wf4,
Generalleutnant.

Bekanntmachung
ftbet den Handel mit Tabak waren

vom 28 . Juni  1917.
Der Bundes 'rat hat auf Grund ! foes 8 3 des Ge¬

setzes über die Ermächtigung des Bundesrats zu
wirtschaftlichen Maßnahmen usw . vom 4. August
1914 lRcichs - Gesetzbl . S . 327 ) folgende Verord
rumg erlassen: '8 1.

Der Handel mit Zigarren . Zigaretten , Ranch - ,
Kau - und Schnupftabak tTabukwaren ) ist vom >,>.
Juli ab nur solchen Personen gestattet , denen eme
besonder « Erlaubnis ' zum Betrrebe dieses Han

dels erteil ! worden ist. Dies gilt ttud ) für Per¬
sonen , die bereits vor diesem Zeitpunkt Handel
mit Tabatwaren getrieben haben.

Die Vorschrift findet keine Anwenoung auf:
! . Den Verkauf selbsthergestellter Tabakwaren,
2. den Verkant unmittelbar an den Verbraucher.

^ 8 2 - _
Die Erlaubnis wird auf Antrag erteilt , sie

kann zeitlich , örtlich und sachlich begrenzt 'wer¬
den . Wird sie örtlicl ! unbegrenzt erteilt , so wirkt
sic sjir das Reichsgebiet . Vorschriften , nach denen
die Ausübung des . Handels mit Tabakwaren an¬
derweitigen Beschränkungen unterliegt , bleiben un¬
berührt.

Die Erlaubnis ist in der Regel zu Verlagen,
wenn der Antragsteller vor denr l . April -1916 ;
mit . Tabakwaren nicht gehandelt hat . Sie kann j
ferner versagt werden , wenn Bedenken Wirtschaft - ,
sicher Art oder persönliche oder sonstige Gründe s
der Erteilung entgegenstrhcn.

8 3 . '
.Die Erlaubnis kann von der Stelle , die zu \

ihrer Erteilung zuständig ist , zurückgenommen i
werden , wenn sich nachträglich Umstände ergeben , '
die die Versagung der Erlaubnis rechtfertigen !
loürden . !

8 4.
Liegen Bedenken wirtschaftlicher Art oder .per¬

sönliche oder sonstige Gründe vor , so kann der
Verkauf unmittelbar an den Verbraucher Unter¬
saat werden.
. i § 5.

Gegen die Versagung und die Zurücknahme
der Erlaubnis sowie gegen die Untersagung des
Handels ' ist nur Beschiverde zulässig : sie hät keine
aufschiebende Wirkung.

.8  l ».
Die LandeMntralbehörden bestimmen . welche

Stellen zur Erteilung her Versagung und Zu¬
rücknahme der Erlaubnis , zur Untersagung des
Handels ', sowie zur Entscheidung 'über die Be¬
schwerde zuständig sind ! sie bestimmen auch das
Nähere über das Verfahren.

8 7.
Oertlich zuständig zur Entscheidung ist , die

Stelle , in deren Bezirk die Hauptniederlassung
des Handelsbetriebs lieg !. Fehlt es an einer in¬
ländischen Hauptniederlassung , so bestimmt die
Landeszentralbehördc des Bnudesstaars , i» dem
der Handel betrieben lvird oder betrieben werden
soll , die zuständige Stelle.

8 8 .
Die Stelle , von der die Erlaubnis versagt oder

zurückgeuonimen oder der Hanüel untersagt worden
ist, hat die Vorräte an Tabakioaren zu über¬
nehmen und aus Rechnung uno Kosten des Händ¬
lers au die Deutsche Zentrale für Kriegsljefe -s
rungeil von Tabakerzengnissen cSitz Minden ) zur
Versvertung abzugebcn . Ist Beschwerde !8  5 ) ein¬
gelegt , so ist mit der stebernahnle nach Möglich¬
keit bis zur Entscheidung über die Beschwerde
zu warten.

lieber Streitigkeiten , die sich aus der Ueber-
nahmc und Verwertung ergeben , entscheidet end¬
gültig die von der Landes 'ze„ tralbehörde -bestimmte
Stelle . !

8 9.
Mit ' Gefängnis bis zu eiucin Jahre und mit

Geldstrafe bis zu zehntausend Mark oder mit
einer dieser Strafen tvird bestrast:
1. wer ohne die erforderliche Erlaubnis (8 1)

oder nach Zurücknahme her Erlaubnis (8  3 ) oder'
nach erfolgter Untersagung (8 4) .Handel mit
Tabakwaren treibt,

2.  wer Den Preis für Tadakwnren durch un¬
lautere Machenschaften , insbesondere Kettenhan¬
del , steigert.
Neben der Strafe ka>rn ans Einziehung der

Tabakwaren erkannt werden , ans die sich die
strafbare Handlung bezieht , ohne Unterschied , ob
sie dem Täter gehört oder nicht.

8 ' 10.
Es ist verboten , in periodischen Druckschriften

oder in sonstigen Mitteilungen , die für einen
größeren Kreis von Personen bestimmt sind:
1. ohne vorherige Genehmigung der von der Lan-

veszentralbehörde bestimm teil Stelle sich zum'
Erwerbe von Tabakwaren zu erbiete » ,

2.  zur Abgabe von Preisangeboten aus Tabak-
ivaren aufzusordern,

3. bei Ankündigungen über Erwerb oder Ver¬
äußerung von Tabalwaren oder über die Vcr-
mtitelung solcher Geschäfte Angaben zu machen,
die geeignet sind , einen Irrtum über die ge¬
schäftlichen Verhältnisse des Anzeigenden oder
die Menge der ihm zur .Verfügung stehenden
Vorräte oder über den Anlaß oder Zweck des
Ankaufs , Verkaufs oder der Vermittelung zu
erwecken.
Das Verbot im Abs . 1 R >r . 1 /und 2 findet , keine

Anwendung aus Behörden.
Die Verleger periodisch erscheinender Druck¬

schriften sind verpflichtest , die Unterlagen für die
erscheinenden Anzeigen über Tabakwaren aus die
Dauer von mindestens 6 Monaten vom Tage . AMahrüngsbestiiiimunge » Ä ; >>«'
des CLrichemens ab aufzubewahren . Eine Pru --», . . „ca, .*...,.

einem Angestellten oder Beauftragten gemacht
ist der Inhaber oder Leiter des Betriebs
dem Angestellten oder Beauftragten straibar,
vie Handlung mit seinem Wissen geschah.^8 12.

Die Verordnung tritt nnt dem 15. Juli 1917  j
-Kraft . Ter Reichskanzler bestiimn ' t den Zcitvunt
des Außerkrafttretens.

Personen , Die den Antrag auf Erteilung d« '
Erlaubnis zur Fortsühnmg ihres Handels mit
Tabakwaren vor dem 15. Juli 1917 gestellt haben
aus ihren Antrag aber noch nicht beschiedey,m &'
dürfen bis zur Entscherduug über den Antrag'
spätestens jedoch bis zum 15. August 1917 , den
Handel ob,re oic im 8 1 vorgeschriebene Erlaub¬
nis weiterbelreiben.

Berlin , den 28 . Juni 1917.
Der Sicllvertreier des Reichskanzlers

Dr . H c l s s e r i ch. H
An die Herren Ftrsichpeschauer des .-urei'es!
Der Herr Reichskanzler hat folgende Bestim¬

mungen über die gesundheits 'polizeilichc Behandlung
' des Fleisches und der Milch von Tieren , die zur

Sernmlieferuug gedient haben , erlassen : ^ .
I. F l e i s ch.,

Serumgewinnungsanstalten dürfen Tiere , die
! ihnen zur Seruimiesernng gedient haben, zur
! Schlachtung nur abgeben , nachdem sie sich darüber
j vergewissert haben , wo und mann Die Schlachtung
I stattfinden soll . Tie Anstalten haben Den für Die

Schlachtung zuständigen Flcischbeschauer von der
Abgabe der Tiere unter Mitteilung Der Erken

, nungsmerkmale Der Tiere und unter Angabe ve-
1 Tages der letzten Impfung , sowie Der Art der

Dabei Den' Tieren einverleihten Stoffe zu . benach-
! richtigen.

Werden bei Pen Tieren Mängel sestgesteltz.
' welche schon jetzt nach oen Aussühriingsbestimmun-

gen A zum Fleischbeschaugesetze zu Beanstandungen
: des ganzen TierkörperS oder veränderter Teile

führen müssen , so finden diese Vorschristen An-
J wendung.

Außerdem gelten für die gesundheitliche Be¬
urteilung des Fleisches der Sermntiere noch fol-

> gende Bestimmungen:
A.  von Tieren , die eine Behandlung mit le

! venoen Tuberkelbazilleu erfahren gaben , sind cmzu-
. ,eyen als'
! 1. u » t a v. g l i ch:
! usi Lunge und Herz , wenn noch nicht iinnDe-

'stens 10 Monate seit der letzten Impfung
des geschlachteten Tieres abgelausen waren:

! b) ' das Fleisch an der Impfstelle »rÄ rn^ deren
llmgebung bis einschließlich der LUgeyörgcen
Lympydrüsen , wenn Veränderungen an dee
Impfstelle festgestellt worden sind.

I 2 . bedingt tauglich:
der ganze Ticrkörper - mit Ausnahme von

Lunge und Herz (vergl . vorstehend la ) — 1®ettn
noch nicht mindestens 4 Monate seit der letzten

i Impfung abgelausen sind . .
3 . Bon Tieren , die eine Behandlung «m

: lebenden Bakterien der Paralypbus - und Fleclw-
. vergisiergruppc erfahren haben , ist anzujehen ais

u wt auglich
der ganze Tierkörper , ■ . ..
a ) wenn noch nicht nliudtzsteus 3 Women w

der letzten Impfung des geschlachteten
abgelausen sind ; , -i,,

h , wenn zwar schon 3 Wochen , aber «w/ji
2 Monate seit der letzten Impfung de» m
schlachteten Tieres abgelausen sind und n
vorgenommme bakteriologische Üisieriu«
nicht ergeben hat , daß Das Fleisch trer
Bakterien der Parathphus und Flcckwvcrgii

,gruppe ist.
" " x TieC. Von TTiereu , welche eine .Behandlung

anderen menschenpathogmen — lebenden ^
nicht vollständig abgetöteten Erregern
haben , ist anznschcn als
bedingt tauglich
oer ganze Tierkörper , abgelegen von den
lich zu beseitigenden veränderten . Tellen,
noch nicht mindestens 8 Wochen seit der
Impfung des geschlachteten Tieres abgelauien

Aus das Fleisch von Tiece », die »vr Lwe»
von Serum gegen Maul - und Klatienseu « ^ .̂ >

Fleischbeschaugesetze zu beurterlen . , „„ „kbeit
D . Von Tieren , die mit abgelötetcn " > 0f,er

pathogenen Erregern oder mit Extralre , 3ll
Siosswcchselproonlte, , von solchen Bakterien
beit worden sind , ist anznschcn als
be di » g tsiau glich . * .„ 11111'^
Der ganze Ticrkorpcr , abgcpchen voll ocn ^
lich zu beseitigende » veränderte » Teilen , L D;ung
nicht mindestens ' 7 Tage seit der letzte«. ^
des geschlachtclen Tieres abgelaufen m» . ^

In den Fälle » mftec Ä , C und /
Brauchbarmachung des bedingt lauglichru 0
zum Genüsse für Menschen 'durch 1
Kochen öfter Dämpfen gemäß '8 39 , ' aleU^

fungspflicht dahin , ab die Anzeigen dein Verbot
im Abs . 1 zuwiderlause », liegt Den Verlegern
sowie den bei der Herstellung und Verbreitung
der Druclichriftcn tätigen Personen nicht ob.

8 11-
Mit Gesängnis bis zu einem Jahre und »ir>

Geldstrafe bis «zu zehntaiiseuD Mark oder mit
einer dieser Strafen wird bestraft , tuet den Vor¬
schriften int 8 10 Abs . 3 Saj » 1 zuwiderhandclt.

Werden in de» Fällen des 8 40 Abs . 1 Nr . 3
die Angaben in einem geschästlichen Betriebe von

oicl
beschangesctze zu geschehen.

II . M i l ch.
Die -Milch der Tiere Darf, solange

Sernmliefcruiig noch dienen , aus oen
anstalte » nicht entsernt iverden . rg«“ ' ■ unter m

Dil
etinf'

« II
KeTie vorstehenden Bestimlinungeil u>" er

beziehen sich nicht aus Rinder , ivelm'
winnuiig von Kuhpockeiilhmphe ueDrew

Rüdesheim , dm 23 . Juli 1917.

_ Ter Höw ,llsil,e^ !̂ ^
Verantw . Schristleitung : I . L- M e tz» ^ t W
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